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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §26 Abs1

Rechtssatz

Es ist nicht entscheidend, in welchem zeitlichen Ausmaß eine Wohnung tatsächlich genutzt wird; insbesondere tri9t es

nicht zu, dass nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes eine bestimmte Mindestanzahl von jährlichen

Nächtigungen Voraussetzung dafür ist, eine Wohnung als Wohnsitz iSd § 26 Abs. 1 BAO zu quali=zieren. Dieses

Erfordernis ergibt sich auch nicht aus dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 20. Juni 1990, 89/16/0020, in

dem auf einen Artikel von Weinzierl, Zum steuerlichen Begri9 des Wohnsitzes, FJ 1974, S 51 9 Punkt 6.2. Abs. 2, und

die dort wiedergegebene Rechtsprechung verwiesen wird.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2020:RA2019150145.L02

Im RIS seit

26.05.2020

Zuletzt aktualisiert am

26.05.2020

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/26
https://www.jusline.at/entscheidung/95505
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2020/3/5 Ra 2019/15/0145
	JUSLINE Entscheidung


